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präfibent riicft £err ©am§, Direttor ber ©efeftfd)aft für cljemtfc^e Qubu*
[trie, 93afet, nact). Die Dedfnifche Stoinmiffion ftet)t weiterhin unter ber

Seitung non §errn ^rofeffor ©dftäpfer ber ©ibg. Dcd)nifd)cn §od)fchute
in gürtd). („23unb.")

3?orßl'td?e "gTacÇrtcÇfen.

.SirtlttoilC.
SBanbt. §err Jfret^forftinfpettor 9)? or ce I 92 on er rag in 9tigle

fat) ftcf) au§ ©efunbheiBrüdfidftcn genötigt, feine ©tette aufzugeben unb
einen längeren ©rholungëurtaub anzutreten. 9tB 9cad)fotger tourbe ge=

tbäf)lt £)err ^orftingenieur Dr. ©f)artc§ ©ut, feit 1929 9tbjuntt
ber ^orftioirtfchafttidfen gentratftette in ©otott)urn.

Quollt iib.
Dentfd)lanb. 92ad) ber preuf;ifd)cu 9iotoerorbnuug uont 28. Dezent*

ber 1931 fotten in ^rcufjcn abgebaut werben 10 (bon 09) ^orftinfpet*
tionen, 40 (non 615) Dberförftereiett, bie brei beftetfenben $orfteinrid)=
tung§anftatten unb z*uei miffenfö^aftlidje ^uftitutc an ben forfttidjen
^pftjfc^uten.

©egen bicfc ÜDtaffnahnten wenbet fiel) ber 9ïeid)ëforftocrbanb, unter-
ftilüt Oom .t>auptau§fd)ufs beê Deutfchctt $orftbercin§, in einer ©ingabe
an bas prcuj3ifd)c 9Jcinifteriunt für £anbwirtfd)aft, Domänen unb $or=
ften. Qn biefer ©ingabe wirb bas 33cfrentben barüber ausgefprodjen,
bafe bie preuffifdje Regierung biefc eirtfe^neibenben 99taBnat)inen berfügt
hat, ol)ttc bon ben berufenen ©ad)bcrftänbigen beê 9J2inifteriutrB ein
Urteil über beren Durd)führbarteit einzuloten. Die preußtfd)en Ober*

förftereieit feien nad) bent Stieg fd)ott burd) ©tctlenabbau bergröffert
warben, unb zümr zur gleichen $eit, tu ber in anbcrit 3>ermaltungê*
Ztbcigen zQhfr<ûrf)e Seprben unb 9temter neu gefdfaffeu unb anbere
racit über ba§ 53ebürfnB l)inau§ aufgebläht tourben. 9tuf längere ©id)t
werben bie ©rträge be§ prcufjifchen 2Satbe§ buret) ben llebergang zu
ejtenfiberer 9®irtfd)aft fd)Wer gefepäbigt. Der 9tbbau ber tforfteinrich*
tuug§anftattcn bringe feinerlei ©rfpatniffe, ba bie ©inrid)tung§arbeiten
nid)t unterbrochen werben tonnen. Die Durchführung toerbe tebiglich
tneniger teiftungêfâhigen (Stetten übertragen werben tnüffen. Die 9tuf*
hebung wiffenfctjaftlicher Quftitute bebeute einen 9\ücffe^ritt unb fchäbige
ba§ 9tnfet)en ber beutfehen gorftwirtfd)aft in ber ganzen 9Bett.

Präsident rückt Herr Gams, Direktor der Gesellschaft für chemische Indu-
strie, Basel, nach. Die Technische Kommission steht weiterhin unter der

Leitung üon Herrn Professor Schlüpfer der Eidg. Technischen Hochschule

in Zürich. („Bund.")

JorstLiche Wachrichten.

Kantone.
Wandt. Herr Kreissorstinspektor Marcel Noverraz in Aigle

sah sich aus Gesundheitsrücksichten genötigt, seine Stelle aufzugeben und
einen längeren Erholungsurlaub anzutreten. Als Nachfolger wurde ge-
wählt Herr Forstingenieur Dr. Charles Gut, seit 1929 Adjunkt
der Forstwirtschaftlichen Zentralstelle in Solothurn.

Anstand.
Deutschland. Nach der preußischen Notverordnung vom 23. Dezem-

ber 1931 sollen in Preußen abgebaut werden 10 (von 09) Forstinspek-
tionen, 40 (von 615) Oberförstereien, die drei bestehenden Forsteinrich-
tungsanstalten und zwei wissenschaftliche Institute an den forstlichen
Hochschulen.

Gegen diese Maßnahmen wendet sich der Reichsforstverband, unter-
stützt vom Hanptausschuß des Deutschen Forstvereins, in einer Eingabe
an das preußische Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und For-
sten. In dieser Eingabe wird das Befremden darüber ausgesprochen,
daß die preußische Regierung diese einschneidenden Maßnahmen verfügt
hat, ohne von den berufenen Sachverständigen des Ministeriums ein
Urteil über deren Durchführbarkeit einzuholen. Die preußischen Ober-
förftereien seien nach dem Krieg schon durch Stellenabbau vergrößert
worden, und zwar zur gleichen Zeit, in der in andern Berwaltungs-
zweigen zahlreiche Behörden und Aemter neu geschaffen und andere
weit über das Bedürfnis hinaus aufgebläht wurden. Auf längere Sicht
werden die Erträge des preußischen Waldes durch den Uebergang zu
extensiverer Wirtschaft schwer geschädigt. Der Abbau der Forsteinrich-
tungsanstalten bringe keinerlei Ersparnisse, da die Einrichtungsarbeiten
nicht unterbrochen werden können. Die Durchführung werde lediglich
weniger leistungsfähigen Stellen übertragen werden müssen. Die Auf-
Hebung wissenschaftlicher Institute bedeute einen Rückschritt und schädige

das Ansehen der deutschen Forstwirtschaft in der ganzen Welt.


	Forstliche Nachrichten

